
Begründung zum Bebauungsplan " ~·ärbergässle - Schloß-

park - Bronner ~~traBe 11 der Stadt Laupheim 

1. AlJ._gemeines 

Die Stadt Lauph?im in der Region Donau - Illcr wurde 

nach de~ LEP (Landesentwicklungsplan) als Mittelzentrum 

innerhalb der Entwi~Lungsachse Ulm - Ravensburg ausge-

wiesen. 

Die Sta dt erhielt damit als zentra l e r Ort im ltindliche n 

Haum Aufgaben~ die trotz verhält nismäßig 1.3uter Aus

statttn1g in manche n Bereiche n der Infrastruktur ledig

lich nls Ansatz vorhanden sind4 

Se j_ t o c m J e:ll1 r 1 9 6 9 b e müli t sich d i e Stad t un1 e i n e in

frastrukturelle Verbesserung in der Stadtmi.tto. Hier-

bei kann als erste Maßnahme der Rathausneubau und als 

zweite w:Lcbtip;e Haßnahme~ im Anschluß daran, die l\Tf-; u.,~ 

ordnung der Bauzo,ne zwj_schen Marktp1atz und Sch1oRpark 

a ng e s eh c n wer d e n • ]) j es e s Gebiet s t e 11 t auf d er t_; in e n 

Se:i1~e etne zentrale Gesc}Jäftoachse dar, auf der andE~ rc;n 

Seite ist es Durchgangszone vom Marktplatz zum Schloß

park. Die diesem Gebiet zugeordneten bebaut e n Grund

stücke befind e n si6h in einem so schlechten Zustand, 

daß ejne Lauliehe Nutzung nicht mehr möglich isto Um 

die beabsichti gte Planung zu rea,Jj __ ~ :d. eren wurde ein Ver

fahren nach StBauFG (StHdteb auförderung sgesetz) einge 

leitet, das von Bund und Land gefördert wird. Der Be

bauung splan liefert hierbei die planungsrechtlichen 

Voraussst ~:unc cn. 

Die vorliegende Planung steht im Einklang mit dem 

Fläc hennut zungs])la n-Entv,,...llrf, de:c sich z. Z. in :Bear

beitung befindet. 
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2. Bauliche·Nutzung und Gestaltung 

Im Bebauungsplanbereich mit 2.05 ha ist die Art der bau

lichen Nutzung entsprechend . der Lage als Kern- und Misch

gebiet ausgewiesen. Im Geltungsbereich des Bebauungs

planes wird das Höchstmaß der baulichen Nutzung durch 

die besonder e st~dtebauliche Situation aus folgenden 

Gründen überschritten: 

Die geschlossene Bauzeile entlang dem Marktplatz und der 

Kapellenstraße ergibt auf Grund der vorgegebenen Eigen

tumsverh~ltnisse ein höheres Maß der Nutzung als nach 

BauNVO zul~ssigo 

Die Erhaltung der Geschlossenheit des Straßenraumes ist 

für das charakteristisch·e Ortsbtld wesentlich mit ent

scheidend. Aus dem Ent\'rurf geht hervor, daß die Maßstäb

lichkeit trotz der hohen Dichte ausgewogen isto Wegen 

der großenteils zu erhaltenden Gebä ude ist eine völlige 

Neuordnung der Eigentumsverh~ltnisse nicht möglicho 

Durch die hinter der Kerngebietszone angeordneten Frei

fl~chen, die teilweise. die notwendi g en Parkplätze auf

weisen und zum anderen durch Grünflä chen gebildet wer

den, wird e ine zu hohe Nutzung zum Schaden der Allge

meinheit und der Nutzer der Grundstücke vermieden. 

Die Stadt Laupheim hat um die einheitliche Gestaltung der 

öffentlichen ~lächen zu gew~hrleisten, die Reprivatisie

rung im Hahmen der Ordnungsmaßnah men·auf die unmittelbar 

bebauten Flächen beschränkt. 

Durch die Maßnahme erhöht sich rechnerisch das Maß der 

Nutzungo 

Die Höhenzonung wurde aus Maßstabsgründen dem Bestand an

gepaBt und hierbei ist sichergestellt, daß die allgemeinen 

Anforderungen an gesunde Wohn~- und Arbe itsverhäl tnisBe 

nicht beeinträchtigt werden. 

3 



3 

3. :Erschlteß~ 

Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über 

eine Anlieferstra8e. Diese dient einerseits den Be

wohnern des Gebietes zur Erschließung ihrer Garagen

plätze, wie auch den Geschtiften zur Andienung, anderer

seits erschließt sie einen Parkplatz mit 53 Stellpltitzen. 

Verbindungen zwischen dem Parkplatz und der Einkaufs-

zone (Kapellenstraße - Marktplatz) sind ftir den Fußgtineer

verkehr bestimmt. 

Im Planungsßebiet sind außer den L~den und Betrieben 

unmj_tte1bar an der Kapellen - und Bronner Straße aucll 

Büros, I)raxen und Wohnungen -vor allem ftir Sanierungs 

betroffene- in Zuordnung zum I)ark vorgesehen. Dj_e V/o11-

nungen sind Nord-SUd und Ost-West orientiert und vom 

Verkehrslärm abgewandt. 

Im Geltungsberej_ch des Beba.uungs pJanes ist etn '_reil be-

·reich von !'.05 ba als Sanieruncsgebict ausgGwiesen. 

Nach der förm1i.chcn Jt'estlegung vvurde mit allen BcteiJ.i.g

ten (Tr~ger öffentlicher Belange, Eigentümer, Mieter , 

P ä c h t e r und Nut zu ne s b er echt ig t e) d i e b e a. b s i occ h t i gt e 1;· e u

gestaltung des Sanierungseebietes erörtert. Gebtlude die 

im Planungs bereich auf Grund städtebaulicher Bedeutung 

bzw. guter Subst a nz zu erhalten sind, wurden ebenso im 

Bebauungsplan gekennzeichnet~ wie die baulichen Anla gen , 

die nach dem Beba uungsplan beseitigt werden müssen. Boden

ordnende Ma ßnah:r:r1cn werden ebenfalls im Rahmen des StBc:~uJ!1 G 

dur-chgeführt. 

Die nach § 38 StBauFG während des Bebauungsplanverfahrens 

geforderten Kosten- und FinanzierungsUbersieht wurde zu

sammen mit dem Antr2,g für das S}~-J?rogramm 197 6 am 27.3. 1975 

gefertigt und dem Regierungspräsidium Ttibingen vorgelegt. 
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5. Abwasser~esei ti_gung 

Eine einwandfreie Beseitigung des Ab- und N:ß:lerschlaf,S

wassers der bestehenden und zu erstellenden Häuser ist 

durch die Erstellung einer ordnungsgemäßen Kanalisation 

und die Reinigung- in der im Augenblick im Bau befind

lichen mechanischen biologischen Sammelkläranlage ge

sichert. 

Gleichzeitig wjrd die Quelleitung zur Speisung des 

Schwimmbades neu verlegto 

Die W&sserversorgung wird so ~usgelegt, daß an einem 

evtl. entstehendem Brandplatz im Sanierungcße biet eine 

entspreche nci e Entnahmenenge gewährleistet ist .• 

Das Sanierungsgebiet wird an die IIochdruckzone ange

schlossen, so daß der eeforderte Versorgungsdruck an 

keiner Stelle des Rohrnetzes (au ßer den Hausanscbltißen ) 

15 m Wassersliule unterschreitet. 

Die Stad t Laupheim beabs ichtigt die Sanierungsmaßnahmen 

nach Genehmigung des Bebauungsplanentwurfes in einer Ord

nungs- und Baupha s~ zügig durchzuführen, .d.b. innerhulb 

eines Minoest';eitraums von 5 Jahren, höcbstens jedoch 

innerhalb von 10 bis 12 Jahren. 

Laupheim, den 7.4.1975 Stadtplanungs-u. Hochbauamt 

Im Auft::!:'ag 

R e i c h w a l d 


